
Bekanntmachung [1830 A]
eines Beschlusses

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung 

der Richtlinien über künstliche Befruchtung: 
Anspruch auf Leistungen gemäß §27a 

des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 
bei HIV-betroffenen Paaren

Vom 16. September 2010

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am
16. September 2010 beschlossen, die Richtlinien über ärztliche
Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung (Richtlinien über künst-
liche Befruchtung) in der Fassung vom 14. August 1990 (Bundes-
arbeitsblatt Nr. 12 vom 30. November 1990), zuletzt geändert am
16. Juli 2009 (BAnz. S. 3373), wie folgt zu ändern: 

I.
In dem Abschnitt „Leistungsvoraussetzungen“ wird die Num-
mer 6 wie folgt gefasst:
„Voraussetzung für die Durchführung von Maßnahmen zur künst-
lichen Befruchtung ist, dass bei beiden Ehegatten der HlV- Status
bekannt ist und dass bei der Frau ein ausreichender Schutz 
 gegen eine Rötelninfektion besteht. Für infektiöse Proben sind
die in der TPG-Gewebeverordnung (TPG-GewV) genannten
 Bedingungen zu beachten, die nur in dafür entsprechend ausge-
rüsteten Einrichtungen vorgehalten werden.“

II.
Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach Veröffentlichung
im Bundesanzeiger in Kraft.
Die tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf 
der Homepage des Gemeinsamen Bundesausschusses unter
www.g-ba.de veröffentlicht.

Berlin, den 16. September 2010
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